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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/528/2020 

 
 

Amt: Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, 
Standesamt, Bäder und Cubo 

  
Bearbeiter: Brigitte Wilhelm   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Schulträgerausschuss 06.02.2020  
Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Neue Beitragsätze für die Betreuungsangebote an den Grundschulen der 
Verbandsgemeinde Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist seit 01.07.2019 u.a. Schulträger von 9 Grundschulen. 
An allen Schulen werden Betreuungsangebote vorgehalten. An den Ganztagschulen findet 
die Betreuung ergänzend zum Ganztagsschulangebot statt, da diese Form der Betreuung 
lediglich von Montag bis Donnerstag angeboten wird. Die Verbandsgemeinde Landstuhl als 
Schulträger ist für den Einsatz von geeigneten Betreuungskräften verantwortlich. Diese 
werden derzeit als „“Ehrenamtskräfte“ eingesetzt und erhalten pro geleistete Stunde 9,60 € 
Aufwandsentschädigung. 
Da die Verbandsgemeinde Landstuhl, als kommunaler Arbeitgeber der Tarifbindung 
unterliegt müssen alle Betreuungskräfte nach Tarifrecht (TVöD) eingestellt und vergütet 
werden. Die Umstellung auf tarifgebundene Arbeitsverträge soll zum 01.08.2020 erfolgen. 
Dies führt zu erheblichen Personalmehrausgaben von insgesamt 335.850,00 Euro/Jahr. Eine 
Erhöhung der Elternbeiträge ist daher unumgänglich. Die Verwaltung hat anhand einer 
Kalkulation die Kosten je Schule ermittelt und schlägt vor, die Beiträge wie in der beigefügten 
Tabelle dargelegt zu erhöhen. Hierbei haben wir eine Kostenübernahme des Schulträgers in 
Höhe von 50 % zugrunde gelegt.          
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt dem Schulträgerausschuss vor, dem Verbandsgemeinderat zu 
empfehlen, die Elternbeiträge ab dem 01.08.2020 für das Schuljahr 2020/2021 zu erhöhen.  
 
Der Verbandsgemeinderat möge der Empfehlung des Schulträgerausschusses folgen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 

TOP Ö  1TOP Ö  1
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       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
 
Elternbeiträge 2020 - 2021 
Betreuungsangebote verschiedener Grundschulen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/531/2020 

 
 

Amt: Abteilung 5 - Finanzen   
Bearbeiter: Christopher Bretscher   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss 20.02.2020  
Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Haushaltsplan 2020 der Verbandsgemeinde Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
 
Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 24.761.740 € und Aufwendungen in Höhe von 
24.728.040 € veranschlagt. Demnach ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 
in Höhe von 33.700 €. Somit ist der Ergebnishaushalt gemäß § 18 GemHVO 
ausgeglichen. 
 
Es verbleibt im Finanzhaushalt eine freie Finanzspitze von 1.026.310 €, die zur Tilgung von 
Liquiditätskrediten verwendet wird. Somit ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 GemHVO 
ebenfalls ausgeglichen.  
 
Die freie Finanzspitze errechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
in Höhe von 2.764.810 € abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite von 
1.738.500 €.  
 
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.764.810 € ergibt sich aus 
ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 24.413.500 € abzüglich ordentlichen Auszahlungen 
in Höhe von 21.648.690 €. 
 
Bei den Investitionen sind im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 775.390 € und 
Auszahlungen in Höhe von 2.679.870 € veranschlagt. Saldiert bedeutet dies eine geplante 
Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 1.904.480 €.  
 
Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen. 
 
Die Verbandsgemeindeumlage ist für das Haushaltsjahr 2020 mit 43,7 % geplant. 
 
Es ist keine Nettoneuverschuldung geplant, da die Tilgungen für Investitionskredite in Höhe 
von 1.738.500 € und für Liquiditätskredite in Höhe von 1.026.310 €, die Neuaufnahme von 
Investitionskrediten in Höhe von 1.904.480 € übersteigen.  
 
Der Schuldenstand für Investitionskredite beträgt zum 31.12.2019 24.778.803 €. Dies ergibt 
eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 26.200 Einwohnern von 945,75 €. 
 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Der Schuldenstand für Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2019 (nur für den Mandanten 
Verbandsgemeinde selbst) 6.653.285 €. 
 
Der Schuldenstand für Liquiditätskredite in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde beträgt 
zum 31.12.2019 34.000.000 €.   
 
Es wurden folgende Teilhaushalte gebildet: 
 

1 - Abteilung 1, Zentralabteilung 

2- Abteilung 2, Soziales, Schulen, Kultur,  
Standesamt, Bäder und Cubo 

3 - Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste 

4 - Abteilung 4, Bauen und Umwelt 

5 - Abteilung 5, Finanzen 

6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Pflichtteilhaushalt) 

 
 
Es wurden folgende Budgets gebildet: 
 

1 Schulbudget Don-Bosco-Grundschule, Bann 

2 Schulbudget Rotbach-Grundschule, Hauptstuhl 

3 Schulbudget Heidenfels-Grundschule, Kindsbach 

4 Schulbudget Theodor-Heuss-Grundschule, Landstuhl-Atzel 

5 Schulbudget Grundschule In der Au, Landstuhl 

6 Schulbudget Grundschule Linden 

7 Schulbudget Grundschule Queidersbach 

8 Schulbudget Grundschule Schopp 

9 Schulbudget Grundschule Trippstadt 

10 Schulbudget Realschule plus Queidersbach 

11 Personalaufwendungen 

12 Teilhaushalt 1 

13 Teilhaushalt 2 

14 Teilhaushalt 3 

15 Teilhaushalt 4 

16 Teilhaushalt 5 

17 Teilhaushalt 6 

18 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 

  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss möge darüber beraten und dem Verbandsgemeinderat eine 
Empfehlung aussprechen. 
 
Der Verbandsgemeinderat möge über den Haushaltsplan 2020 mit allen Anlagen 
beschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
 
Entwurf Haushaltsplan 2020 VG Landstuhl 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/538/2020 

 
 

Amt: Kaufmännischer Fachbereich   
Bearbeiter: Marion Wendel-Bonnert   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschüsse Wasser und 
Abwasser 

13.02.2020  

Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2020 
 
Sachverhalt: 

Der Wirtschaftsplan 2020 für das Wasserwerk ist im Entwurf erstellt. Für 2020 

wurden die Gebühren- und Beitragssätze der ehemaligen Werke Kaiserslautern-Süd 

und Landstuhl noch getrennt kalkuliert, wobei in beiden Bereichen keine Anpassung 

erforderlich wird. 

 

Für den Bereich der ehemaligen VG Landstuhl gilt: 

Ein Jahresgewinn kann in Höhe von 376.000 EUR ausgewiesen werden.  

 

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 3.195.000 EUR ist eine 

Darlehensaufnahme in Höhe von 2.020.000 EUR erforderlich. 

 

Für den Bereich der ehemaligen VG Kaiserslautern-Süd gilt: 

Der Jahresverlust wird auf 7.100 EUR prognostiziert.  

 

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 1.080.000 EUR ist eine 

Darlehensaufnahme in Höhe von 623.800 EUR erforderlich. 

   
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Werkleitung schlägt vor, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, die 

Teilwirtschaftspläne Wasserwerk 2020 wie im Entwurf festzustellen und zu 

beschließen. 

 
 
 
 

TOP Ö  2.1TOP Ö  2.1

10



 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/539/2020 

 
 

Amt: Kaufmännischer Fachbereich   
Bearbeiter: Marion Wendel-Bonnert   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschüsse Wasser und 
Abwasser 

13.02.2020  

Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Wirtschaftsplan Kanalwerk 2020 
 
Sachverhalt: 

Der Wirtschaftsplan 2020 für das Kanalwerk ist im Entwurf erstellt. Für 2020 wurden 

die Gebühren- und Beitragssätze der ehemaligen Werke Kaiserslautern-Süd und 

Landstuhl noch getrennt kalkuliert, wobei in beiden Bereichen keine Anpassung 

erforderlich wird. 

 

Für den Bereich der ehemaligen VG Landstuhl gilt: 

Ein Jahresgewinn kann in Höhe von 98.000 EUR ausgewiesen werden.  

 

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 4.960.000 EUR ist eine 

Darlehensaufnahme in Höhe von 2.308.000 EUR erforderlich. 

 

Für den Bereich der ehemaligen VG Kaiserslautern-Süd gilt: 

Ein Jahresgewinn kann in Höhe von 4.900 EUR ausgewiesen werden.  

 

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 2.485.000 EUR ist eine 

Darlehensaufnahme in Höhe von 1.854.050 EUR erforderlich. 

   
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Werkleitung schlägt vor, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, die 

Teilwirtschaftspläne Kanalwerk 2020 wie im Entwurf festzustellen und zu 

beschließen. 

 
 
 
 

TOP Ö  2.2TOP Ö  2.2
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Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/540/2020 

 
 

Amt: Werkverwaltung   
Bearbeiter: Edelbert Koch   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschuss Nahwärme 13.02.2020  
Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Beratung des Wirtschaftsplanes 2020 und des Investitionsprogrammes 2019 
bis 2023 
 
Sachverhalt: 
Für das Wirtschaftsjahr 2020 hat die Werkverwaltung den Wirtschaftsplan, den 
Investitionsplan sowie das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 für den Eigenbetrieb 
„Nahwärmeversorgung“ erstellt. 
 
Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endzahlen ab: 
 
Erfolgsplan 
Erträge     240.800,00 Euro 
Aufwendungen       240.800,00 Euro 
 
Vermögensplan 
Finanzierungsmittel               107.900,00 Euro 
Finanzierungsbedarf                   107.900,00 Euro 
 
Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust i.H.v. 34.700,00 Euro aus. 
 
Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. 
   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Werkverwaltung schlägt dem Werksausschuss des Eigenbetriebes 
„Nahwärmeversorgung“ vor, dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung zu 
empfehlen: 
 

1. Dem Wirtschaftsplan 2020 und 
2. dem Investitionsplan 2020 und 
3. dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird zugestimmt. 
4. Der Aufstellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes 

„Nahwärmeversorgung“ der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd für das 
Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt gefasst: 

 

TOP Ö  2.3TOP Ö  2.3
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§ 1 
Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt auf  
 
Erfolgsplan 
Erträge     240.800,00 Euro 
Aufwendungen        240.800,00 Euro 
 
Vermögensplan 
Finanzierungsmittel               107.900,00 Euro 
Finanzierungsbedarf                           107.900,00 Euro 
 
Gesamterträge               348.700,00 Euro 
Gesamtaufwendungen            348.700,00 Euro 
 

§ 2 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Kreditaufnahmen zur Ausfinanzierung der Investitionen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 4 
Kredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität (Kassenkredit) sind in Höhe von 700.000,00 Euro 
vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/537/2020 

 
 

Amt: Abteilung 1 - Personal und Organisation   
Bearbeiter: Sibylle Scherer   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss 20.02.2020  
Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Unterrichtung über das Ergebnis überörtlicher Kassenprüfungen 
 
Sachverhalt: 
 
 Gemäß § 33 Abs. 1 GemO ist der Gemeinderat vom Bürgermeister über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Gemeinde, insbesondere über das Ergebnis überörtlicher Prüfungen zu 
unterrichten. 
 
Am 06., 07. und 21.11.2019 fand eine unvermutete überörtliche Prüfung der 
Verbandsgemeindekasse und deren Zahlstellen und Handvorschüsse durch das Rechnungs- 
und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern statt.  
Die Prüfung erstreckte sich auf Stichproben in den Bereichen Kassenbestandsaufnahme, 
Datenverarbeitung, Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sowie von 
sonstigen Unterlagen (Verwahrgelass) und die Bereiche Zahlstellen und 
Einnahmekassen/Handvorschüsse. 
 
In die Prüfung wurden die Zahlstellen CUBO, Artothek und Stadtbücherei, Stadthalle, 
Standesamt, Vorzimmer, Tourist-Info, Burg Nanstein, Kindertagesstätte „Atzelnest“, 
Vollstreckung, Kindergarten Trippstadt, Grundschule Schopp, Grundschule Linden und 
Grundschule Queidersbach einbezogen. 
 
Der Prüfungsbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 08.01.2020 ist als 
Anlage beigefügt.     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 
 
Der Verbandsgemeinderat nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
 
Prüfungsbericht Kassenprüfung 
Vorlage Unterichtung Kassenprüfung 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/527/2020 

 
 

Amt: Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, 
Standesamt, Bäder und Cubo 

  
Bearbeiter: Amanda Rambo   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verbandsgemeinderat   

 
 
 

Wahlen der Lehrer- und Elternvertreter zum Schulträgerausschuss der 
Verbandsgemeinde Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
Dem neu zu bildenden Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Landstuhl sollen nach 
§ 90 Abs. 2 Satz 1 des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz auch die an den Schulen des 
Schulträgers tätigen Lehrkräfte und gewählte Elternvertreter(innen) angehören, wobei jede 
Schulart angemessen berücksichtigt werden soll.  
 
Für die Grundschulen der Verbandsgemeinde Landstuhl sind bereits die Mitglieder sowie 
stellvertretenden Mitglieder in den Schulträgerausschuss gewählt worden. 
 
Auf Vorschlag der Realschule Plus Queidersbach sollen folgende Personen als Mitglieder 
und Stellvertreter der Lehrer und Elternschaft in den Schulträgerausschuss gewählt werden: 
 
Mitglied Elternvertreter:  Herr Volker Müller, Zum Dieslberg 6, 66851  

Queidersbach 
Stellv. Mitglied Elternvertreter: Herr Timo Lehmann, Mühlstraße 17, 66919 Harsberg  
 
Mitglied Lehrervertreter:  Herr Konrad Hoffmann, Steigstraße 31 a, 66851  
     Queidersbach 
Stellv. Mitglied Lehrervertreter: Frau Julia Gregov, Friedrichstraße 17, 67655  
     Kaiserslautern  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt dem Verbandsgemeinderat vor, die vorgeschlagenen Personen in 
den Schulträgerausschuss zu wählen.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/523/2019 

 
 

Amt: Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Bürgerdienste 

  
Bearbeiter: Anna Eva Schmidt   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss   
Verbandsgemeinderat   

 
 
 

Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 der Einheit Krickenbach  
hier: Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe 
 
Sachverhalt: 
Für die Feuerwehreinheit Krickenbach wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 
beschafft. 
 
Aufgrund unvorhergesehener Mehrarbeiten während der Aufbauarbeiten des Fahrzeuges, 
die unabdinglich waren, sind  Mehrkosten in Höhe von insgesamt 11.105,08 € entstanden. 
 
Im Haushaltsplan waren Gesamtkosten von 350.000,00 € veranschlagt. Aufgrund des 
fehlenden Haushaltsvermerkes zur Deckungsfähigkeit ist es erforderlich, die entstandenen 
Mehrkosten überplanmäßig  bereitzustellen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss möge den überplanmäßigen Ausgaben zustimmen und dem 
Verbandsgemeinderat einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss vorlegen. 
 
Der Verbandsgemeinderat möge darüber beschließen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:  1260-071200-126017-785600  

TOP Ö  5TOP Ö  5
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in Höhe von: 350.000,00 €  
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/524/2019 

 
 

Amt: Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Bürgerdienste 

  
Bearbeiter: Anna Eva Schmidt   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss   
Verbandsgemeinderat   

 
 
 

Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 der Einheit Trippstadt 
hier: Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Feuerwehreinheit Trippstadt wurde ein Löschfahrzeug LF 10 beschafft. 
 
Aufgrund unvorhergesehener Mehrarbeiten während der Aufbauarbeiten des Fahrzeuges, 
die unabdinglich waren, sind Mehrkosten in Höhe von insgesamt 15.138,96 € entstanden. 
 
Im Haushaltsplan waren Gesamtkosten von 265.000,00 € veranschlagt. Aufgrund des 
fehlenden Haushaltsvermerkes zur Deckungsfähigkeit ist es erforderlich, die entstandenen 
Mehrkosten überplanmäßig  bereitzustellen. 
 
   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss möge den überplanmäßigen Ausgaben zustimmen und dem 
Verbandsgemeinderat einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss vorlegen. 
 
Der Verbandsgemeinderat möge darüber beschließen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
      Ergebnishaushalt 
 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6
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       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:  1260-071200-126015-785600  
 
in Höhe von: 265.000,00 €  
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/542/2020 

 
 

Amt: Abteilung 4 - Bauen und Umwelt   
Bearbeiter: Christian Utzinger   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Eingangstreppe Karlstalhalle -Auftragsvergabe Landschaftsbauarbeiten- 
 
Sachverhalt: 
Zur Sitzung am 27.02.2020 kommt eine Tischvorlage, da die Submission erst am 21.02.2020 
stattfindet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja     nein 
 
 
Veranschlagung im:     Investitionsplan    VV 4.1.3. zu § 103 
          (Maßnahme)       GemO geprüft 
 
2118-096930-2118901   Ergebnishaushalt 
 
 
       außerplanmäßig     
  
bei Buchungsstelle:         
 
in Höhe von:        
 
ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:       
 
 
 
 
Anlagen 
 
 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/511/2019 

 
 

Amt: Werkverwaltung   
Bearbeiter: Paul Armbrust   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschüsse Wasser und 
Abwasser 

31.10.2019  

Verbandsgemeinderat 21.11.2019  

 
 
 

Gestattungsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge 
 
Sachverhalt: 
 
Die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen beabsichtigen die Errichtung und den Betrieb von 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit den erforderlichen 
Fundamenten und Nebeneinrichtungen auf dem Grundstück der Verbandsgemeindewerke,  
Bahnstr. 80 in Landstuhl. Hierzu ist der Abschluss eines Gestattungsvertrages notwendig. 
Der Vertrag ist als Anlage beigefügt.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Werkleitung schlägt dem Werksausschuss vor, dem Verbandsgemeinderat die 
Zustimmung zu dem Vertrag zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
20190809 Gestattungsvertrag 
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Gestattungsvertrag 

zur Errichtung und zum Betrieb 

von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

 

 

Zwischen 

 

Verbandsgemeinde Landstuhl 

Kaiserstr. 49 

66849 Landstuhl 

 

- im Folgenden "Grundstückseigentümer" genannt - 

 

 

und 

 

 

PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Bereich Energiedienstleistungen 

Kurfürstenstraße 29 

67061 Ludwigshafen am Rhein 

 

- im folgenden "Nutzungsberechtigte" genannt - 

 

 

 

- gemeinsam auch „Vertragspartner“ genannt - 

 

 

 

für den Versorgungsstandort: 

Landstuhl – Bahnstraße 
Bahnstraße 82 

66849 Landstuhl 
Gemarkungsnummer 4870 

Flurstück(e) 2013/26  
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Gestattungsvertrag Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Präambel 

Die Nutzungsberechtigte beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb von öffentlich 

zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (nachfolgend: „LIS“) mit den 

erforderlichen Fundamenten und Nebeneinrichtungen auf dem Versorgungsstandort des 

Grundstückseigentümers. Der Grundstückseigentümer stellt auf Grundlage dieses Vertrages 

die dafür benötigten Verkehrsflächen (nachfolgend: „Stellplätze“) zur Verfügung. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 Gegenstand dieses Vertrages ist die Gestattung des Grundstückseigentümers zur Nutzung 

von Grundstücken für die Errichtung und den Betrieb von LIS durch die Nutzungsberechtigte.  

 Der Grundstückseigentümer bestätigt, Eigentümer des Versorgungsstandorts zu sein. 

 Der Grundstückseigentümer stellt der Nutzungsberechtigten die Stellplätze zur Verfügung, 

um die Errichtung und den Betrieb von LIS zu ermöglichen. Die Nutzungsberechtigte ist 

insbesondere berechtigt, sämtliche hierzu erforderlichen Anlagen und Flächen nebst 

Fundamenten, Leitungen, Kabeln und sonstigen Einrichtungen (nachfolgend insgesamt 

„Anlagen“) zu errichten, zu betreiben, zu warten, Instand zu halten und zu erneuern. 

 Die LIS wird auf einer noch zu bestimmenden Teilfläche des Versorgungstandortes errichtet. 

Der genaue Standort der LIS auf dem Versorgungsstandort wird zwischen 

Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigter einvernehmlich festgelegt. Die 

Nutzungsberechtigte behält sich eine nachträgliche bedarfsgerechte Erweiterung der LIS 

nach Absprache mit dem Grundstückseigentümer vor. Ein Lageplan des 

Versorgungsstandorts ist in Anlage 1 beigefügt. 

 Es besteht Einvernehmen darüber, dass die betroffenen Stellplätze für Elektrofahrzeuge 

während des Ladevorgangs reserviert werden sollen. Zu diesem Zweck wird die 

Nutzungsberechtigte die Stellplätze durch Aufbringung eines Sinnbildes auf der 

Stellplatzfläche sowie durch ein Aufstellen eines Schildes kennzeichnen. 

 Der Grundstückseigentümer sichert zu, dass die Stellplätze 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche öffentlich zugänglich sind.  

 Der Grundstückseigentümer gestattet der Nutzungsberechtigten, die LIS durch geeignete 

Hinweise (z.Bsp. Hinweisschilder, Markierungen, Listung in Web-Datenbanken etc.) bekannt 

zu machen und zu bewerben. 
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 Sofern für die Nutzung der Stellplätze bisher im Rahmen einer Parkraumbewirtschaftung 

Parkgebühren erhoben werden, stellt der Grundstückseigentümer die Nutzer der LIS von den 

Parkgebühren frei. 

§ 2 Eigentum und Rechte 

 Die genannten Grundstücke verbleiben im Eigentum des Grundstückseigentümers. Alle mit 

dem Eigentum im Zusammenhang stehenden öffentlichen Abgaben und Lasten trägt 

weiterhin der Grundstückseigentümer. 

 Die LIS und sämtliche erforderlichen Anlagen stehen im Eigentum der Nutzungsberechtigten 

und werden nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Versorgungsstandort des 

Grundstückeigentümers verbunden. Sie sind nicht Bestandteil des Grundstücks und fallen 

nicht in das Eigentum des Grundstückseigentümers (§ 95 BGB). Zur Sicherung des 

Eigentums der Nutzungsberechtigten verpflichtet sich der Grundstückseigentümer, der 

Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 1090 BGB auf Kosten der 

Nutzungsberechtigten an rangerster Stelle ins Grundbuch zuzustimmen, die zur Errichtung 

und zum Betrieb der LIS berechtigt. Eine Eintragungsbewilligung ist als Anlage 2 dem 

Vertrag beigefügt. 

 Der Grundstückseigentümer gewährt der Nutzungsberechtigten oder einer von ihr 

beauftragten Person jederzeit Zutritt zu der LIS und den dazugehörigen Anlagen und Wegen, 

insbesondere zum Zwecke der Durchführung von Baumaßnahmen sowie zur Wartung, 

Überprüfung, Instandhaltung, Reparatur oder zu sonstigen betrieblichen Zwecken. 

 Der Grundstückseigentümer erteilt der Nutzungsberechtigten gemäß Anlage 3 Vollmacht zur 

Einholung von Grundbuchauszügen für den Versorgungsstandort. 

 Sofern der Versorgungsstandort ganz oder in Teilen an einen Dritten verpachtet ist, 

verpflichtet sich der Grundstückseigentümer, bei Vertragsschluss bezüglich dieser 

Grundstücke eine schriftliche Erklärung des Pächters vorzulegen, die als Anlage 4 

Bestandteil dieses Vertrages ist. Darin hat der Pächter sein unwiderrufliches Einverständnis 

hinsichtlich Errichtung und Betrieb der LIS nebst der erforderlichen Nebeneinrichtungen 

durch die Nutzungsberechtigte oder einen eventuellen Rechtsnachfolger zu erklären. Der 

Pächter hat ferner unwiderruflich seine Pflicht zu erklären, für die Dauer dieses Vertrages 

sämtliche mit der Errichtung und dem Betrieb der LIS verbundenen Tätigkeiten auf dem 

Grundstück nach Maßgabe dieses Vertrages zu dulden. Gleiches gilt, wenn der 

Grundstückseigentümer während der Laufzeit dieses Vertrages neue Pacht- oder 

Mietverhältnisse begründet oder das Grundstück selbst nutzt. 
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§ 3 Verkehrssicherungspflicht und Haftung 

 Die Nutzungsberechtigte trägt alle im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und 

dem Rückbau der LIS und den Anlagen anfallenden Verkehrssicherungspflichten. 

 Die Nutzungsberechtigte ist dem Grundstückseigentümer zum Ersatz aller vorsätzlich oder 

fahrlässig verursachten Schäden verpflichtet, die ihm durch Errichtung, Reparatur, Rückbau 

und Betrieb der LIS und den Anlagen entstehen. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung der 

Vertragspartner nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Nutzungsberechtigte stellt den 

Grundstückseigentümer für die Dauer dieses Gestattungsvertrages von jeder 

Inanspruchnahme durch Dritte aufgrund von Schäden frei, welche durch die Errichtung, den 

Betrieb und den Rückbau der LIS entstanden sind. 

 Die Nutzungsberechtigte schließt eine Betreiberhaftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme 10 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden (bei Personenschäden 2,5 

Mio. Euro für die einzelne Person) je Schadenereignis sowie eine Umwelthaftpflicht mit einer 

Deckungssumme 10 Mio. Euro ab.  

 Für während der Vertragslaufzeit auftretende Schäden, deren Ursache aus der Zeit vor der 

Nutzungsüberlassung der Grundstücke an die Nutzungsberechtigte stammt, haftet der 

Grundstückseigentümer. 

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung, Wiederherstellung der Grundstücke 

(1) Der Gestattungsvertrag hat eine feste Laufzeit von 10 Jahren, beginnend am Tag der 

Vertragsunterzeichnung (2. Vertragsunterschrift). Der Nutzungsberechtigten wird eine Option 

zur Verlängerung dieses Gestattungsvertrages von zwei mal 5 Jahren eingeräumt, dessen 

Ausübung dem Grundstückseigentümer spätestens 9 Monate vor Ablauf des Vertrages 

schriftlich mitzuteilen ist. 

(2) Die Nutzungsberechtigte ist berechtigt, den Gestattungsvertrag sowohl während der 

Grundvertragslaufzeit (10 Jahre) als auch nach gezogener Option im Rahmen eines 

Sonderkündigungsrechts mit der Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalendermonats zu 

kündigen, wenn die LIS durch höhere Gewalt zerstört wird, ein wirtschaftlicher Betrieb der 

LIS nicht mehr möglich ist oder die LIS aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Regelungen 

stillgelegt oder zurückgebaut werden muss. Die Voraussetzungen hierfür hat die 

Nutzungsberechtigte darzulegen und zu beweisen. 

 Im Übrigen ist eine ordentliche Kündigung des Vertrages während der Laufzeit aus-

geschlossen. 
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 Die Nutzungsberechtigte verpflichtet sich, den ursprünglichen Zustand der genutzten 

Grundstücke innerhalb von 4 Monaten nach Ende der Vertragslaufzeit und endgültiger 

Beendigung der Nutzung der LIS wiederherzustellen (Rückbauverpflichtung). Die 

Wiederherstellung umfasst insbesondere den Abbau und die Entfernung der LIS.  

 Das Recht auf außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  

 ein Vertragspartner seine vertraglichen Verpflichtungen schuldhaft so erheblich verletzt, 

dass dem jeweils anderen Vertragspartner eine Fortsetzung des Vertrages nicht 

zugemutet werden kann, oder 

 die rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Verhältnisse sich während der 

Vertragslaufzeit so wesentlich ändern, dass einem Vertragspartner eine Fortsetzung des 

Vertrages nicht zugemutet werden kann, und die Vertragspartner trotz Bemühen nicht 

innerhalb von 6 Monaten eine entsprechende Anpassung des Vertrages vereinbaren. 

 Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

§ 5 Rücktritt vom Vertrag  

Beide Vertragspartner haben das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn  

 die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb der 

LIS nicht innerhalb von einem Jahr nach Vertragsunterzeichnung vorliegen, oder 

 die Nutzungsberechtigte nicht innerhalb von einem Jahr nach Erteilung aller 

erforderlichen Genehmigungen zur Errichtungen und zum Betrieb der LIS mit deren 

Errichtung begonnen hat. 

§ 6 Übertragbarkeit und Rechtsnachfolge 

 Die Nutzungsberechtigte hat das Recht, ihre Ansprüche aus diesem Vertrag abzutreten 

sowie ihre vertraglichen Rechte und Pflichten auf einen von ihr zu bestimmenden Dritten zu 

übertragen. Die Übertragung bzw. Abtretung ist dem Grundstückseigentümer schriftlich 

anzuzeigen. Der Grundstückseigentümer stimmt dem bereits jetzt unwiderruflich zu, es sei 

denn, es bestehen begründete Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Dritten. 

 Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, im Falle des Verkaufs des 

Versorgungsstandorts dem Käufer alle Pflichten aus diesem Vertrag aufzuerlegen, mit der 
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Maßgabe, dass dieser auch etwaigen nachfolgenden Käufern diese Pflichten nach folgender 

Maßgabe auferlegt: 

"Dem Erwerber ist der am [•] mit der [•] geschlossene Gestattungsvertrag einschließlich der 

Nachträge vom [•] vollinhaltlich bekannt. Ebenso sind dem Erwerber die im Zusammenhang 

mit dem genannten Gestattungsvertrag vom [•] eingetragenen Dienstbarkeiten und 

Vormerkungen bekannt. Der Erwerber tritt in alle Verpflichtungen, die sich aus dem 

Gestattungsvertrag, den eingetragenen Dienstbarkeiten und Vormerkungen ergeben, 

unwiderruflich ein. Er übernimmt diese Verpflichtungen als eigene Verpflichtungen. Der 

Erwerber verpflichtet sich darüber hinaus bei einer etwaigen Weiterveräußerung seinerseits, 

seinem zukünftigen Erwerber die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen".  

 Kommt der Grundstückseigentümer der Verpflichtung gemäß Abs. 2 nicht nach, übernimmt 

er hiermit ausdrücklich die Haftung für sämtliche daraus entstehenden Schäden der 

Nutzungsberechtigten. 

§ 7 Schlussbestimmungen 

 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 

Änderungen dieser Schriftformklausel. 

 Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die 

Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In diesem Fall ist eine der unwirksamen 

Regelung dem Sinn und der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahe kommende 

andere Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern zu treffen. Dies gilt auch im Fall einer 

Regelungslücke. 

 Beide Parteien verpflichten sich über die Inhalte dieses Vertrages Stillschweigen zu 

bewahren, mit Ausnahme etwaiger gesetzlicher Mitteilungspflichten, der Mitteilung an 

Angehörige von Berufen mit Berufsverschwiegenheitspflicht sowie hinsichtlich öffentlich 

bekannter Tatsachen. 

 Der Grundstückseigentümer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die 

Nutzungsberechtigte seinen Namen sowie die standortbezogenen Daten des Grundstücks in 

einschlägigen Informationssystemen zum Zwecke der Bekanntmachung und Bewerbung des 

Standorts veröffentlicht. 

 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Ludwigshafen. 
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......................................., den .................  Ludwigshafen, den .............................  
  

 
 
 
 
………………………………………………  ………………………………………………… 
(Grundstückseigentümer) (PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT) 

       Bereich Energiedienstleistungen 

 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Eintragungsbewilligung beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
Anlage 3: Vollmacht zur Anforderung von Grundbuchauszügen 
Anlage 4: Einverständniserklärung Pächter 
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 : Lageplan 
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 : Eintragungsbewilligung beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit 

 
 

Grundstückseigentümer: Verbandsgemeinde Landstuhl 

Anschrift: Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl  

 
Grundstücks-/ Gebäudeanschrift: Bahnhofstraße 82, 66849 Landstuhl 

Gemarkung: Landstuhl   Flurst. Nr.: 2013/26 

Grundbuch: Landstuhl                                 Blatt: 074870-2799 

 

Zugunsten der Pfalzwerke Aktiengesellschaft (PW), Kurfürstenstr. 29 in 67061 Ludwigshafen 
am Rhein wird auf vorstehendem Grundeigentum eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
folgenden Inhalts bestellt, deren Eintragung im Grundbuch bewilligt und beantragt wird: 
 
1. Der Eigentümer gestattet PW 

a) auf dem oben bezeichneten Grundstück Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge nebst 
den erforderlichen technischen Nebenanlagen selbst oder durch einen Dritten zu 
errichten, zu belassen, zu reparieren und zu erneuern, 

b) das Grundstück jederzeit zu betreten und Dritten zu diesem Zweck diese Rechte 
einzuräumen. 

 
2. PW bleibt Eigentümer der oben bezeichneten Anlagenkomponenten.  
 
3. Auf dem belasteten Grundstück darf keine andere öffentliche Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge errichtet, betrieben oder genutzt werden, es sei denn, PW hat der Errichtung, 
der Nutzung oder dem Betrieb vorher zugestimmt. 
 
4. PW ist berechtigt, die Ausübung der Dienstbarkeit auf ihre Rechtsnachfolger, die in die 
Rechte und Pflichten des zwischen den Grundstückseigentümern und der Berechtigten 
geschlossenen Gestattungsvertrags eintreten, zu übertragen sowie an Dritte weiter zu 
veräußern. 
 
Die Beglaubigungs- und Eintragungskosten trägt PW. 
 
........................................, den ...................... ........................................, den .................... 

   
 
 
 
...................................................  .......................................................... 
(Grundstückseigentümer) (PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT) 

       Bereich Energiedienstleistungen 
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 : Vollmacht zu Gunsten der PFALZWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
 
 
Grundstückseigentümer: Verbandsgemeinde Landstuhl 

Anschrift: Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl  

 
Grundstücks-/ Gebäudeanschrift: Bahnhofstraße 82, 66849 Landstuhl 

Gemarkung: Landstuhl   Flurst. Nr.: 2013/26 

 

 
 
 
Hiermit erteile ich, [•], der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfürstenstraße 29, 
67061 Ludwigshafen am Rhein, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ludwigshafen am Rhein – HRB 1196 Vollmacht zur Einholung von beglaubigten und 
unbeglaubigten Grundbuchauszügen über oben genannte, in meinem Eigentum befindlichen 
Grundstücke und Einsicht in die Grundakte zunehmen. 
 
 
 
 
…………………………..…..…………., den ............................. 

 

 

 

..................................................... 
[Name des Grundstückseigentümers] 

 

 
  

53



 

 

 : Einverständniserklärung Pächter 
 

Einverständniserklärung 
 
Ich,                                                                    , Pächter des Grundstücks: 
 

Flurstück(e) Flur Gemarkung Grundbuchblatt Zuständiges Amtsgericht 

     

 
erkläre mich damit einverstanden, dass die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT sowie 
eventuelle Rechtsnachfolger eine Teilfläche des von mir gepachteten Grundstücks zum Zweck 
der Errichtung und des Betriebs von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) nutzen. Ich 
übernehme hiermit ebenfalls die Pflicht, sämtliche mit der Errichtung und dem Betrieb der LIS 
verbundenen Tätigkeiten auf dem Grundstück zu dulden und nichts zu tun, was die Errichtung 
oder den Betrieb der LIS beeinträchtigen könnte. Diese Pflicht übernehme ich gegenüber der 
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT sowie allen späteren Betreibern der LIS, auf die die 
Rechte aus dem Gestattungsvertrag mit dem Grundstückseigentümer übertragen wurden. 
 
 
 
(Ort, Datum) Pächter 
 

Das Grundstück ist nicht verpachtet. 
 
 
 
 
(Ort, Datum)        Eigentümer 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/535/2020 

 
 

Amt: Werkverwaltung   
Bearbeiter: Frank Nesselberger   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschüsse Wasser und 
Abwasser 

13.02.2020  

Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Auftragsvergabe über Neuverlegung einer Wasserleitung über ca. 420,00 m 
incl. Hausanschlussleitungen in der Fabrikstraße Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
Die Trinkwasserleitung in der Fabrikstraße in Landstuhl soll neuverlegt werden. Aufgrund 
des sehr schlechten Zustands der Gasleitung ist eine Neuverlegung dieser Gasleitung in der 
Fabrikstraße notwendig. Dabei wird die etwa 50 Jahre alte Wasserleitung aus Grauguss 
ebenfalls erneuert.  
Die Submission wurde am Donnerstag, den 30.01.2020 durchgeführt. Anschließend wurden 

den Verbandsgemeindewerken Landstuhl die Unterlagen übergeben. Es lagen Angebote von 

vier Firmen vor. 

Aus fachlicher Sicht schlägt die Werkleitung vor, auf das Hauptangebot der Firma F.K. Horn 

GmbH & Co. KG Kaiserslautern, den Zuschlag zu erteilen. Die Auftragssumme beläuft sich 

vorläufig auf 276.468,58 EUR brutto. 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Werkleitung empfiehlt dem Werksausschuss die Auftragsvergabe an die Firma F.K. Horn 
GmbH & Co. KG Kaiserslautern mit einer Nettosumme von 276.468,58 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 

TOP Ö  9TOP Ö  9
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl 

Landstuhl, den 19.02.20 

 
 

Verbandsgemeinde Landstuhl 
Vorlage Nr.: VG/536/2020 

 
 

Amt: Werkverwaltung   
Bearbeiter: Frank Nesselberger   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Werksausschüsse Wasser und 
Abwasser 

13.02.2020  

Verbandsgemeinderat 27.02.2020  

 
 
 

Auftragsvergabe über Zeitvertrag Tiefbau in der Verbandsgemeinde Landstuhl 
 
Sachverhalt: 
Die Leistungen über Zeitvertragsarbeiten Tiefbau im Bereich Gas/ Wasserversorgung und 
Kanalarbeiten wurden am 15.01.2020 öffentlich ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgt 
an einen Bieter und erstreckt sich über das gesamte Verbandsgemeindegebiet der 
Verbandsgemeinde Landstuhl.  
 
Die Submission wurde am Mittwoch, den 29.01.2020 durchgeführt. Anschließend wurden 

den Verbandsgemeindewerken Landstuhl die Unterlagen übergeben. 

Die Angebotsunterlagen wurden von 7 Firmen angefordert. Zur Submission am Mittwoch den 
29.01.2020 lagen 4 Angebote vor.  
 

Aus fachlicher Sicht schlägt die Werkleitung vor, auf das Hauptangebot der 

Bietergemeinschaft Rudolf Höfli Bauunternehmung Mehlingen (Bevollmächtigter der 

Bietergemeinschaft) und W. Scherer GmbH & Co. KG Queidersbach, den Zuschlag zu 

erteilen. Die Auftragssumme beläuft sich vorläufig auf 861.910,93 EUR brutto. 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Werkleitung empfiehlt dem Werksausschuss die Auftragsvergabe an die 
Bietergemeinschaft Rudolf Höfli Bauunternehmung Mehlingen und W. Scherer GmbH & Co. 
KG Queidersbach mit einer Bruttosumme von 861.910,93 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
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